
Geschäftsgeheimnisse schützen: interne Unternehmensorganisation unabdingbar

Geschäftsgeheimnisse waren früher über
die $$ 17-19 g11y6r)geschützt. Mit dem
I n krafttreten des Geschäftsgeheimnisge-
setzes (GeschGehG) hat sich die Rechtsla-
ge seit 2019 deutlich verbessert. Der
Begriff Geschäftsgeheimnis wird darin
definiert und es wird geregelt, wie Verlet-
zungsansprüche geltend gemacht werden
können. Außerdem sind objektiv erkenn-
bare technische, organisatorische und
vertragliche Vorkehrungen für den Schutz
erforderlich.

lnterne Prozesse überprüfen

) Ein Geschäftsgeheimnis liegt vor, wenn es

sich um geheime lnformationen handelt, die
von wirtschaftlichem Wert sind, die durch
angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
geschützt werden und an deren Geheim-
haltung ein berechtigtes lnteresse besteht.

Gegenstand solcher Geheimnisse können
nicht allgemein bekannte Rezepturen, Kon-

struktionspläne, Marketingstrategien, Algo-
rithmen, Datenbanken, Kunden- und Lieferan-

tenlisten technisches Know-how oder Busi-
nesspläne sein. Und sie müssen - in Abgren-
zunEzu belanglosen lnformationen - zumin-

dest potenziell über einen wirtschaftlichen
Wert verfügen. Darunter fallen auch lnforma-
tionen, deren Veröffentlichung den lnhaber

schädigen könnten, etwa Zahlungs- oder Pro-

duktionsprobleme, Gerichtsverfahren oder
negative Forschungsergebnisse.

Der Schutz geht aber verloren, wenn keine

angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen

etabliert sind, etwa die Kennzeichnung der
lnformation als vertraulich, sofern dies die

Umstände nicht bereits ergeben. ln Arbeits-
verträgen sollten die Mitarbeiter zur Geheim-

haltung verpflichtet und im Umgang mit ver-
traulichen lnterna geschult werden. Allerdings
ist eine,,catch-all'rKlausel im Arbeitsvertrag

nicht ausreichend. Nach dem Need-to-know-

Prinzip dürfen nur Beschäftigte Zugang zu

vertraulichen lnformationen erhalten, die die-
se für ihre Arbeit benötigen. Der Nachweis von

technischen Schutzmaßnahmen wie Passwör-

tern, Firewalls etc. ist ebenso erforderlich wie

Regelungen zur betrieblichen Nutzung eigener
Datenträger oder der Arbeit im Home-Office.

Schließlich muss der lnhaber der lnforma-

tionen, der eine Verletzung von Unterneh-
mensgeheimnissen geltend machen will, ein

berechtigtes lnteresse darlegen.

Eine weitere Besonderheit bringt das
GeschGehG zum Thema ,,reverse enginee-
ring": wurde die Analyse von frei auf dem

Markt verfügbaren Produkten nach der deut-
schen Rechtsordnung bislang überwiegend als

rechtswidrig bewertet, so ist diese nun aus-

drücklich zulässig (S 3 I Nr. 2 GeschGehG).

Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder
Testen eines am Markt verfügbaren Produkts
ist damit erlaubt. Wer sich also auf den Schutz

seiner Geschäftsgeheimnisse berufen will,
muss sein lnformationsmanagement an die

Vorgaben des Gesetzes anpassen, andernfalls
er von den Gerichten abgewiesen wird.
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l) UWG: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
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